
Morddrohung
Beitrag von „alias“ vom 20. März 2010 00:33

Zitat

Original von Conni
... Ich soll jetzt das Verhalten immer schriftlich der Mutter mitteilen. 

Sieh das positiv: Auf diese Weise erstellst du gleichzeitig ein Protokoll der Vorkommnisse.
Dieses ist von zentraler Bedeutung falls es so weit kommt, dass von Amts wegen eingeschritten
werden muss. Dann musst du jeden Vorfall mit Datum, Uhrzeit und Vorfallbeschreibung
nachweisen. Das ist zwar lästig - letztlich führt aber kein Weg daran vorbei - schließlich muß
jede Entscheidung gerichtsfest sein.

1https://www.lehrerforen.de/thread/24746-morddrohung/?postID=201264#post201264

https://www.lehrerforen.de/thread/24746-morddrohung/?postID=201264#post201264

